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I. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen 
 
1. Geltungsbereich 
1.1. Unsere ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN liegen den mit uns abge-

schlossenen  
 Kauf- und Lieferverträgen gemäß den §§ 433, 650 BGB („Lieferungen“) sowie 
 Werkverträgen gemäß den §§ 631 ff. BGB („Leistungen“)  
zugrunde. Sie gelten ausschließlich. Soweit diese keine Regelungen enthalten, gilt 
das Gesetz. Entgegenstehenden oder zusätzlichen Bedingungen des Vertragspart-
ners wird widersprochen. Sie gelten nur, wenn wir uns schriftlich ausdrücklich mit 
ihnen oder mit Teilen davon einverstanden erklärt haben. Unsere ALLGEMEINEN 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gelten auch dann, wenn unsere Lieferungen oder Leis-
tungen in Kenntnis entgegenstehender oder zusätzlicher Bedingungen des Vertrags-
partners vorbehaltlos erbracht werden.  

1.2. Unsere ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Vertragspartner. 

1.3. Unsere ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gelten nur gegenüber Unter-
nehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Angebote und Kostenanschläge, nachträgliche Änderungen des Vertragsinhalts, 
Selbstbelieferungsvorbehalt 

2.1. Unsere Angebote und Kostenanschläge sind – sofern nicht ausdrücklich als fest be-
zeichnet – freibleibend und unverbindlich. 

2.2. An allen Angebots- und Vertragsunterlagen, insbesondere Entwürfen, Zeichnungen, 
Abbildungen etc. sowie Mustern und Prototypen, behalten wir uns sämtliche Rechte 
insoweit vor, als sie nicht nach Sinn und Zweck des Vertrages bzw. auf Grund aus-
drücklicher Vereinbarung dem Vertragspartner eingeräumt werden. Angebotsunterla-
gen sowie Muster und Prototypen sind uns auf unser Verlangen unverzüglich zurück-
zugeben, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird. Ein Zurückbehaltungsrecht diesbe-
züglich kann der Vertragspartner nicht geltend machen. 

2.3. Uns gemäß Ziff. 2.2 gehörende Fertigungsunterlagen und –mittel dürfen – außer für 
vereinbarte oder vertragsgemäße Zwecke – weder verwendet, vervielfältigt, weiterge-
geben, veräußert, verpfändet, noch Dritten zugänglich gemacht werden; insbesondere 
dürfen damit für Dritte keine Erzeugnisse hergestellt werden. 

2.4. Unterlagen des Vertragspartners dürfen durch uns solchen Dritten zugänglich ge-
macht werden, denen wir zulässigerweise Lieferungen und Leistungen übertragen ha-
ben. 

2.5. Wir behalten uns nach Vertragsschluss folgende Änderungen unserer Lieferungen 
oder Leistungen vor, sofern dies für den Vertragspartner zumutbar ist: 
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 Produktänderungen im Zuge der ständigen Produktweiterentwicklung und –
Verbesserung; 

 geringfügige und unwesentliche Farb-, Form-, Design-, Maß-, Gewichts- oder 
Mengenabweichungen; 

 handelsübliche Abweichungen. 
 

2.6. Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns bei Auftragserteilung darauf hinzuweisen, 
wenn auf keinen Fall von seinen An- und Vorgaben abgewichen werden darf. 

2.7. Wir bemühen uns, einem nach Vertragsabschluss erfolgenden Änderungsverlangen 
des Vertragspartners bezüglich der vertragsgegenständlichen Lieferungen und/oder 
Leistungen Rechnung zu tragen, soweit uns dies im Rahmen unserer betrieblichen 
Leistungsfähigkeit zumutbar ist. 
Soweit die Prüfung der Änderungsmöglichkeiten oder die tatsächliche Durchführung 
der Änderungen Auswirkungen auf das vertragliche Leistungsgefüge (Vergütung, Fris-
ten etc.) haben, ist unverzüglich eine schriftliche Anpassung der vertraglichen Rege-
lungen vorzunehmen. Wir können für die Dauer der Unterbrechung aufgrund der Prü-
fung des Änderungsverlangens und der Vereinbarung über die Anpassung der ver-
traglichen Regelungen eine angemessene zusätzliche Vergütung in Anlehnung an die 
Stundensätze derjenigen unserer Mitarbeiter verlangen, die aufgrund der Unterbre-
chung nicht anderweitig eingesetzt werden konnten. 
Wir dürfen für eine erforderliche Prüfung, ob und zu welchen Bedingungen die ge-
wünschte Änderung durchführbar ist, ebenfalls zusätzlich eine angemessene Vergü-
tung verlangen, sofern wir den Vertragspartner auf die Notwendigkeit der Prüfung 
hinweisen und dieser einen entsprechenden Prüfungsauftrag erteilt. 

2.8. Eine Schadensersatzpflicht gemäß § 122 BGB setzt unser Verschulden voraus. 
2.9. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 

Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlie-
ferung nicht von uns zu vertreten ist. 
Der Vertragspartner wird über die Nichtverfügbarkeit von Lieferungen oder Leistungen 
unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.  

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Nacherfüllungsvorbehalt, Servicesätze 
3.1.  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach 

Abschluss des Vertrages von uns nicht zu vertretende Kostenerhöhungen auf Grund 
preisbildender Faktoren, insbesondere Tarifabschlüsse oder Materialpreisänderungen, 
eintreten. Diese werden wir dem Vertragspartner auf Verlangen nachweisen. 

3.2.  Unsere Preise verstehen sich vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung ab Werk (ge-
mäß der Klausel EXW der Incoterms 2020) ausschließlich Porto, Versand, Fracht, 
Verpackung, Versicherung, Zoll, Aufstell- und Montageleistungen. Die Mehrwertsteuer 
wird in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zusätzlich in Rechnung gestellt. 

3.3.  Vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung sind unsere Rechnungen innerhalb von 
30 Tagen nach ihrem Zugang zur Zahlung fällig und ohne Abzug frei unserer Zahlstel-
le zu leisten. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinbarung.  
Ist eine Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen jeweils nach Rechnungsdatum geleis-
tet, kommt der Vertragspartner ohne weitere Erklärung unsererseits in Verzug. Im Üb-
rigen gelten die gesetzlichen Regelungen betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.  

3.4. Im Falle der Stundung sind wir berechtigt, Zinsen entsprechend den gesetzlichen Ver-
zugszinsen für den Stundungszeitraum geltend zu machen. 

3.5. Wir sind berechtigt, angemessene Anzahlungen zuzüglich des darauf entfallen-
den gesetzlichen Mehrwertsteuerbetrages zu verlangen, falls ein sachlich be-
rechtigender Grund vorliegt und keine überwiegenden Belange des Vertrags-
partners entgegenstehen. 
Wir können Abschlagszahlungen zzgl. des darauf entfallenden gesetzlichen 
Mehrwertsteuerbetrages verlangen, insoweit diese nicht wesentlich höher sind 
als der durch unsere vertragsgemäß erbrachte Leistung beim Vertragspartner 
erfolgende Wertzuwachs.  
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3.6. Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen, Wechsel nur bei 
vorheriger schriftlicher Vereinbarung. Der Diskont, die Spesen und die mit der Einzie-
hung des Wechsels- und Scheckbetrages in Zusammenhang stehenden Kosten sind 
vom Vertragspartner zu tragen und sofort zur Zahlung fällig. Eine Erfüllungswirkung 
tritt erst mit Einlösung der Schecks bzw. Wechsel und unserer Befreiung aus jeglicher 
Haftung ein. 

3.7. Aufrechnungsrechte stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechts ist der Vertragspartner nur insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

3.8. Im Falle fehlender Vertragsgemäßheit der Lieferung oder Leistung  steht dem Ver-
tragspartner ein Zurückbehaltungsrecht zu, soweit der einbehaltene Betrag im ange-
messenen Verhältnis zur fehlenden Vertragsgemäßheit, (insbesondere einem Mangel) 
und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbe-
seitigung) steht. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte we-
gen fehlender Vertragsgemäßheit geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht 
geleistet hat und der fällige aber nicht geleistete Betrag trotz der fehlenden Vertrags-
gemäßheit in einem angemessenen Verhältnis zu den nicht vertragsgemäßen Liefe-
rungen bzw. Leistungen steht. 

4. Verpackung, Liefer- oder Leistungszeit, nicht zu vertretende Leistungshindernisse, 
Liefer- oder Leistungsverzug, Annahmeverzug, Mitwirkungspflichten 

4.1.  Vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung erfolgt die Lieferung „ab Werk“ (ent-
sprechend der Klausel EXW der Incoterms 2020), unverpackt. Übernehmen wir auf 
Grund entsprechender Vereinbarung die Verpackung, bestimmen wir deren Art und 
Umfang unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt.  

4.1.1 Auch bei etwaiger Verpackung durch uns werden Transport- und alle sonstigen Ver-
packungen nach Maßgabe der Verpackungsgesetz nicht zurückgenommen; ausge-
nommen sind Paletten, Tauschverpackungen und Behältnisse. Der Vertragspartner ist 
verpflichtet, auf eigene Kosten für eine Entsorgung der Verpackungen zu sorgen. 

4.1.2 Verpackungsmittel des Vertragspartners müssen rechtzeitig und kostenfrei bei unse-
rem Lieferwerk eingehen. Zur Prüfung, Reinigung oder Reparatur sind wir nicht ver-
pflichtet, jedoch auf Kosten des Vertragspartners berechtigt. 

4.2.  Die angegebenen Liefer- bzw. Leistungszeiten sind nur dann Fixtermine, wenn sie 
ausdrücklich als solche festgelegt werden. 

4.3.  Die Einhaltung von Liefer- bzw. Leistungsverpflichtungen, insbesondere Liefertermi-
nen, setzt voraus: 
 die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung etwaiger Mitwirkungspflichten des 

Vertragspartners, insbesondere den Eingang vom Vertragspartner zu liefernder 
Unterlagen und Informationen; 

 die Klärung sämtlicher technischer Einzelheiten mit dem Vertragspartner; 
 den Eingang beizustellender Fertigungsmittel, insbesondere Materialien;  
 den Eingang vereinbarter Anzahlungen und/oder Abschlagszahlungen bzw. Bank-

bürgschaften, Bankgarantien oder die Eröffnung vereinbarter Akkreditive; 
 das Vorliegen etwaiger erforderlicher behördlicher Genehmigungen und Lizenzen. 
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

4.4. Für die Einhaltung der Lieferfrist ist der Zeitpunkt maßgebend, an dem die Lieferung 
„ab Werk“ (gemäß der Klausel EXW der Incoterms 2020) erfolgt oder – wenn die Lie-
ferung ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgeholt werden kann – dem Ver-
tragspartner die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. Wir werden dem Vertrags-
partner den Zeitpunkt der Abholung so rechtzeitig anzeigen, dass er die üblicherweise 
notwendigen Maßnahmen treffen kann. 

4.5. Von uns nicht zu vertretende Liefer- oder Leistungsverzögerungen: 
4.5.1. Liefer- oder Leistungsverzögerungen auf Grund folgender Liefer- und Leistungshin-

dernisse sind von uns – außer es wurden gerade in Bezug auf die Frist- bzw. Ter-
mineinhaltung ausnahmsweise ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie übernom-
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men – nicht zu vertreten, entsprechendes gilt auch, wenn diese Hindernisse bei unse-
ren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten: 
Umstände höherer Gewalt sowie Liefer- und Leistungshindernisse, 
 die nach Vertragsschluss eintreten oder uns unverschuldet erst nach Vertrags-

schluss bekannt werden und  
 bezüglich derer von uns der Nachweis geführt wird, dass sie auch durch die gebo-

tene Sorgfalt von uns nicht vorausgesehen und verhütet werden konnten und uns 
insoweit auch kein Übernahme-, Vorsorge- und Abwendungsverschulden trifft. 

Unter vorbenannten Voraussetzungen – Eintritt oder unverschuldetes Bekanntwerden 
erst nach Vertragsschluss, von uns nachgewiesene Unvorhersehbarkeit und Unver-
meidbarkeit – zählen hierzu insbesondere: 
Berechtigte Arbeitskampfmaßnahmen (Streik und Aussperrungen); Betriebsstörun-
gen; Rohstoffverknappung; Ausfall von Betriebs- und Hilfsstoffen. 

4.5.2. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners sind bei Liefer- und Leistungsver-
zögerungen im Sinne von Ziff. 4.5.1. ausgeschlossen. 

4.5.3.  Bei einem endgültigen Liefer- und Leistungshindernis im Sinne von Ziff. 4.5.1. ist jede 
Vertragspartei zur sofortigen Vertragsbeendigung durch Rücktritt entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt. 

4.5.4.  Bei einem vorübergehenden Liefer- und Leistungshindernis im Sinne von Ziff. 4.5.1. 
sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weisen wir dem Vertragspartner 
eine unzumutbare Liefer- und Leistungserschwerung nach, sind wir zum Vertragsrück-
tritt berechtigt. Ein Rücktrittsrecht steht dem Vertragspartner nur unter den Vorausset-
zungen von nachfolgend Ziff. 4.7. zu.  

4.6. Von uns zu vertretende Liefer- oder Leistungsverzögerungen: 
Wenn eine strengere (insbesondere verschuldensunabhängige) oder mildere Haftung 
weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Vertragsverhältnisses zu entneh-
men ist, haften wir für Verzugsschäden wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Pflicht-
verletzung wie folgt: 

4.6.1 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bei Vorsatz. 
4.6.2 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen unter Begrenzung unserer Schadenser-

satzhaftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden: 
 bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten 

und sonstigen Erfüllungsgehilfen; 
 bei leichter Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten 

und sonstigen Erfüllungsgehilfen, wenn durch diese wesentliche Vertragspflichten 
(vgl. Definition Ziff. 8.8.2) verletzt werden; dies ist insbesondere der Fall, wenn 
der zugrunde liegende Vertrag ein Fixgeschäft ist oder der Vertragspartner wegen 
der von uns zu vertretenden Liefer- oder Leistungsverzögerung geltend machen 
kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung fortgefallen ist. 

4.6.3 In übrigen Fällen leichter Fahrlässigkeit haften wir im Fall des Liefer- oder Leistungs-
verzugs für jede vollendete Woche Verzug nur im Rahmen einer pauschalierten Ver-
zugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Netto-Liefer- oder Leistungswertes, ma-
ximal jedoch nicht mehr als 5 % des Netto-Liefer- oder Leistungswertes. 

4.6.4 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Vertragspartners bleiben vorbehal-
ten. 

4.7. Rücktrittsrecht des Vertragspartners bei Liefer- oder Leistungsverzögerungen: 
Können wir den Nachweis führen, dass die Verzögerung von uns nicht zu vertreten ist, 
so steht dem Vertragspartner ein Rücktrittsrecht nur zu, 

 wenn dieser im Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteresses an die 
Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat (Fixgeschäft) oder  

 er nachweist, dass auf Grund der Liefer- oder Leistungsverzögerung sein 
Leistungsinteresse weggefallen oder ihm die Aufrechterhaltung des Vertrags-
verhältnisses unzumutbar ist. 

Im Übrigen kommt § 323 Abs. 4 – 6 BGB zur Anwendung. Für die Rechtsfolgen des 
Rücktritts sind die gesetzlichen Regelungen maßgeblich (§§ 346 ff. BGB); nicht ge-
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schuldete Leistungen des Vertragspartners können durch diesen zurückgefordert wer-
den. 
Die gesetzlichen werkvertraglichen Kündigungsrechte bleiben unberührt.  

4.8. Im Falle der Unmöglichkeit unserer Lieferungen oder Leistungen haften wir entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen mit folgender Begrenzung unserer Haftung 
der Höhe nach:  
Falls nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits, unserer gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen vorliegt, ist unsere Haftung auf Schadensersatz und auf 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf insgesamt  20 % des Nettorechnungsbetra-
ges unserer Lieferungen und Leistungen begrenzt; bei grob fahrlässigem Verhalten 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Diese Haftungsbe-
grenzung gilt nicht, falls wir ausnahmsweise ein Beschaffungsrisiko übernommen ha-
ben. 
Das gesetzliche Recht des Vertragspartners zum Rücktritt vom Vertrag bei Unmög-
lichkeit unserer Lieferungen oder Leistungen bleibt unberührt. 

4.9. Wir sind zu Teillieferungen oder –leistungen in für den Vertragspartner zumutbarem 
Umfang berechtigt.  

4.10. Kommt der Vertragspartner schuldhaft mit der Annahme oder Abnahme am Erfül-
lungsort, der Abholung oder dem Abruf der Ware – auch bei eventuellen Teillieferun-
gen – in Verzug, verzögert sich die Lieferung in sonstiger Weise aus Gründen, die der 
Vertragspartner zu vertreten hat oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir – unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche – be-
rechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehrauf-
wendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

5. Übergang der Gefahr, Versicherung 
5.1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung geht auf 

den Vertragspartner gemäß der Klausel EXW der Incoterms 2020 über. Dies gilt 
auch für etwaige, auf Grund besonderer Vereinbarung durch unsere eigenen 
Fahrzeuge oder fracht- und verpackungsfrei erfolgten Lieferungen und auch in 
den Fällen, in denen wir sonstige Leistungen beim Vertragspartner übernom-
men haben. 

5.2. Bei Annahme-, Abnahme-, Abruf- oder Abholverzug des Vertragspartners oder Ver-
zögerung unserer Lieferungen oder Leistungen aus von dem Vertragspartner zu ver-
tretenden Gründen geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung zu dem Zeitpunkt auf den Vertragspartner über, an dem dieser in 
Verzug gerät bzw. an dem die Lieferungen oder Leistungen bei pflichtgemäßem Ver-
halten des Vertragspartners vertragsgemäß hätten erfolgen können.  

5.3. Auf Wunsch des Vertragspartners wird auf seine Kosten die Lieferung ab Gefahrüber-
gang gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und Transportschäden sowie sonstige 
versicherbare Schäden versichert. 

5.4. Haben wir auf Grund besonderer Vereinbarung eine Versandverpflichtung übernom-
men, wählen wir Versandart und Versandweg nach billigem Ermessen und bestimmen 
den Spediteur oder Frachtführer. Mehrkosten durch abweichende Wünsche des Ver-
tragspartners gehen zu seinen Lasten. Diese müssen uns rechtzeitig vor dem Ver-
sand mitgeteilt werden. 
Bei Beschädigung oder Verlust der Lieferung auf dem Transport hat der Vertrags-
partner unverzüglich eine Bestandsaufnahme zu veranlassen und uns das Ergebnis 
schriftlich bekannt zu geben.  

5.5. Übernehmen wir den Transport oder die Versicherung auf Grund gesonderter Verein-
barung, so haften wir nur insoweit, als uns selbst die zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Personen bzw. die Versicherer haften. 

6. Eigentumsvorbehalt 
6.1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Lieferung („Vorbehaltsprodukte“) bis zum Ein-

gang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Vertragspartner vor. Der 
Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forde-
rungen gegenüber dem Vertragspartner in laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-
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Vorbehalt). Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zurückzunehmen. In der 
Zurücknahme der Vorbehaltsprodukte durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind nach Rücknahme der Vorbehaltsprodukte zu deren Verwertung befugt, der Ver-
wertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Vertragspartners – abzüglich ange-
messener Verwertungskosten – anzurechnen.  

6.2 Der Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsprodukte im ordentlichen Geschäfts-
gang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrags (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm 
aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Stellt der 
Vertragspartner die Forderungen aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsproduk-
te in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kontokorrentverhältnis ein, so ist die 
Kontokorrentforderung in Höhe des anerkannten Saldos abgetreten; gleiches gilt für 
den „kausalen“ Saldo im Falle der Insolvenz des Vertragspartners. Zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen ist der Vertragspartner auch nach deren Abtretung er-
mächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt – vorbehaltlich 
der insolvenzrechtlichen Regelungen – hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, 
die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Vertragspartner seine Vertragspflich-
ten nicht verletzt, insbesondere seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät sowie kein Antrag auf Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens gestellt ist oder keine Zahlungseinstellung vorliegt. 
Sicherungsübereignung oder Verpfändung werden von der Veräußerungsbefugnis 
des Vertragspartners nicht gedeckt.  

6.3 Bei Wegfall unserer Verpflichtung gemäß vorstehend Ziff. 6.2., die Forderungen nicht 
selbst einzuziehen, sind wir – vorbehaltlich der insolvenzrechtlichen Regelungen – be-
rechtigt,  
 die Weiterveräußerungsbefugnis zu widerrufen und von unserem Rücknahme- 

und Verwertungsrecht nach Maßgabe von vorstehend Ziff. 6.1 Gebrauch zu ma-
chen und/oder 

 die Einziehungsermächtigung zu widerrufen und zu verlangen, dass der Vertrags-
partner uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aus-
händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

6.4 Bei Beschädigung oder Abhandenkommen der Vorbehaltsprodukte sowie bei Sitz- und 
Wohnungswechsel hat uns der Vertragspartner unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen. Entsprechendes gilt bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter, damit wir 
Drittwiderspruchsklage (gemäß § 771 ZPO oder, sofern anwendbar, gemäß entspre-
chendem ausländischem Recht) erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Drittwiderspruchsklage 
zu erstatten, haftet der Vertragspartner für den uns entstandenen Ausfall. Wird die 
Freigabe der Vorbehaltsprodukte ohne Prozess erreicht, können auch die dabei ent-
standenen Kosten dem Vertragspartner angelastet werden, ebenso die Kosten der 
Rückschaffung der gepfändeten Vorbehaltsprodukte. 

6.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsprodukte durch den Vertragspartner 
wird stets für uns vorgenommen. Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte (Faktura-Endbetrag 
einschließlich Mehrwertsteuer) zu den Werten der anderen verarbeiteten Gegenstän-
de zur Zeit der Verarbeitung bzw. Umbildung. 
Für die durch Verarbeitung bzw. Umbildung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
gleiche wie für die Vorbehaltsprodukte. An der durch Verarbeitung bzw. Umbildung 
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entstehenden Sache erhält der Vertragspartner ein seinem Anwartschaftsrecht an den 
Vorbehaltsprodukten entsprechendes Anwartschaftsrecht eingeräumt. 

6.6 Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte (Faktura-Endbetrag ein-
schließlich Mehrwertsteuer) zu den Werten der anderen vermischten oder verbunde-
nen Gegenstände zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Erfolgt die Ver-
mischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Vertragspartners als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Vertragspartner uns anteil-
mäßig Miteigentum überträgt. Der Vertragspartner verwahrt das Alleineigentum oder 
das Miteigentum für uns. 

6.7 Bei der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsprodukte nach Verarbeitung oder Um-
bildung tritt der Vertragspartner seine Vergütungsansprüche in Höhe des Fakturaend-
betrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderungen bereits jetzt siche-
rungshalber an uns ab.  
Haben wir aufgrund der Verarbeitung bzw. Umbildung oder der Vermischung bzw. 
Verbindung der Vorbehaltsprodukte mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
nur Miteigentum gemäß vorstehender Ziff. 6.5. oder 6.6. erworben, wird der Kauf-
preisanspruch des Vertragspartners nur im Verhältnis des von uns für die Vorbehalts-
produkte berechneten Endbetrages inklusive Mehrwertsteuer zu den Rechnungsend-
beträgen der anderen, uns nicht gehörenden Gegenstände im Voraus an uns abgetre-
ten.  
Im Übrigen gelten für die im Voraus abgetretenen Forderungen die vorstehenden 
Ziff. 6.2. bis 6.4. entsprechend.  

6.8  Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach ausländischem Recht, in dessen 
Bereich sich unsere Vorbehaltsprodukte befinden, nicht wirksam, so gilt die dem Ei-
gentumsvorbehalt und der Abtretung in diesem Rechtsgebiet entsprechende Siche-
rung als vereinbart.  
Ist zur Entstehung solcher Rechte die Mitwirkung des Vertragspartners erforderlich, so 
ist er auf unsere Anforderung hin verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur 
Begründung und Erhaltung solcher Rechte notwendig sind.  

6.9  Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte pfleglich zu behandeln 
und auf seine Kosten instand zu halten; der Vertragspartner ist insbesondere ver-
pflichtet, die Vorbehaltsprodukte auf seine Kosten zu unseren Gunsten ausreichend 
zum Neuwert gegen Diebstahl, Raub, Einbruch, Feuer- und Wasserschaden zu versi-
chern. Der Vertragspartner tritt alle sich hieraus ergebenden Versicherungsansprüche 
hinsichtlich der Vorbehaltsprodukte schon jetzt an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
an.  
Darüber hinaus bleibt uns die Geltendmachung unserer Erfüllungs- bzw. Schadenser-
satzansprüche vorbehalten.  

6.10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Vertrags-
partners insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugeben-
den Sicherheiten obliegt uns.  

7. Abnahme, Kündigung 
7.1. Kommt auf unsere Lieferungen oder Leistungen Werkvertragsrecht zur Anwendung 

oder ist eine Abnahme ausdrücklich vereinbart, ist der Vertragspartner zur schriftli-
chen Abnahme in unserem Werk verpflichtet, sobald ihm die Fertigstellung der Liefer-
gegenstände angezeigt worden ist oder bei etwaiger vertraglich vorgesehener Erpro-
bung diese stattgefunden hat. 
Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. 
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Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn wir dem Vertragspartner nach Fertigstellung des 
Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt haben und der Vertragspartner 
die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels 
verweigert hat. 

7.2. Mit der Abnahme entfällt unsere Haftung für offensichtliche Mängel, soweit sich der 
Vertragspartner deren Geltendmachung nicht bei der Abnahme vorbehalten hat. 

7.3. Ist eine Erprobung unserer Lieferung oder Leistung vereinbart, so verpflichtet sich der 
Vertragspartner, die Funktionen des Liefergegenstandes und der Anlage, mit der un-
ser Liefergegenstand versehen wurde, für den vorgesehenen Zeitraum zu testen. 
Diese Tests müssen neben der Funktion unseres Liefergegenstandes ggf. auch die 
sicherheitstechnische Prüfung einschließen, damit die für die jeweilige Branche gülti-
gen Vorschriften, wie VDE, Maschinenschutzgesetz etc. im Hinblick auf unseren Lie-
fergegenstand erfüllt sind. 

7.4. Wir können auch die Durchführung von Teilabnahmen verlangen, soweit keine sachli-
chen Gründe entgegenstehen und dies dem Vertragspartner zumutbar ist. 

7.5 Kommt auf unsere Lieferungen oder Leistungen Werkvertragsrecht zur Anwendung, 
steht uns unser gesetzliches Kündigungsrecht aus wichtigem Grund uneingeschränkt 
zu. Unsere Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung 
nicht ausgeschlossen. 

8. Leistungsbeschreibung, Mängelhaftung 
8.1. Die in unseren Leistungsbeschreibungen aufgeführten Beschaffenheiten legen 

die Eigenschaften unserer Lieferungen und Leistungen umfassend und ab-
schließend fest. Die Beschreibungen unserer Lieferungen und Leistungen sind, 
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, Gegenstand von Be-
schaffenheitsvereinbarungen und nicht von Garantien oder Zusicherungen. Er-
klärungen unsererseits in Zusammenhang mit diesem Vertrag enthalten im 
Zweifel keine Garantien oder Zusicherungen im Sinne einer Haftungsverschär-
fung oder Übernahme einer besonderen Einstandspflicht. Im Zweifel sind nur 
ausdrückliche schriftliche Erklärungen unsererseits in Bezug auf die Abgabe 
von Garantien und Zusicherungen maßgeblich. 

8.2. Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen übernommen: unge-
eignete oder unsachgemäße Verwendung oder Bedienung, fehlerhafte Montage 
durch den Vertragspartner oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nach-
lässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse (sofern sie nicht von uns zu vertreten 
sind), unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Änderun-
gen oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Vertragspartners oder Dritter.  

8.3. Mängelansprüche des Vertragspartners bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchti-
gung der Brauchbarkeit unserer Lieferungen bzw. Leistungen.  

8.4. Bei Lieferungen setzen die Mängelrechte des Vertragspartners voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ord-
nungsgemäß nachgekommen ist.  
Nach einer Mängelanzeige werden wir dem Vertragspartner unverzüglich mitteilen, ob 
die beanstandete Lieferung oder Teile hiervon an uns zurückzuschicken sind oder 
aber, ob zuzuwarten ist, bis diese von uns bei ihm abgeholt oder an Ort und Stelle 
überprüft werden.  

8.5. Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form 
einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berech-
tigt. Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder un-
verhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern.  
Wir können die Nacherfüllung auch verweigern, solange der Vertragspartner seine 
Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien 
Teil der erbrachten Leistung entspricht.  
Wir sind verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Hat der Ver-
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tragspartner die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in 
eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, sind wir im 
Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Vertragspartner die erforderlichen Auf-
wendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen 
der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Diese Auf-
wendungsersatzpflicht gilt, soweit sich die Aufwendungen nicht dadurch erhöhen, 
dass die Lieferung nach einem anderen Ort als zum Erfüllungsort verbracht wurde, es 
sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
Wir sind berechtigt, die Mangelbeseitigung auch durch Dritte ausführen zu lassen. Er-
setzte Teile werden unser Eigentum.  
Der Vertragspartner ist im Rahmen des Zumutbaren zur Mitwirkung an der Nacherfül-
lung gegen Kostenerstattung und gemäß unseren Anweisungen verpflichtet.  
Nur in dringenden Fällen, z. B. bei Gefahr unverhältnismäßig großer Schäden oder 
Gefährdung der Betriebssicherheit, ist der Vertragspartner berechtigt, den Mangel 
selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen. Er hat uns unverzüglich zu informieren 
und unsere Einwilligung hierzu einzuholen. Diese ist nur dann entbehrlich, wenn er 
uns nicht rechtzeitig erreichen konnte.  

8.6. Bei Unmöglichkeit oder Fehlschlagen der Nacherfüllung, schuldhafter oder unzumut-
barer Verzögerung oder ernsthafter und endgültiger Verweigerung der Nacherfüllung 
durch uns oder Unzumutbarkeit der Nacherfüllung für den Vertragspartner ist dieser 
nach seiner Wahl berechtigt, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen 
(Minderung) oder vom Vertrag zurückzutreten (Rücktritt). 

8.7. Soweit diese  ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN zu Voraussetzungen 
und Folgen der Nacherfüllung, der Minderung und des Rücktritts keine oder keine 
abweichenden Regelungen enthalten, finden die gesetzlichen Vorschriften zu diesen 
Rechten Anwendung. Für den Rückgriff des Vertragspartners gegen uns wegen von 
ihm im Zusammenhang mit der Mangelhaftigkeit einer neu hergestellten Sache getä-
tigten Aufwendungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

8.8. Die Ansprüche des Vertragspartners auf Schadens- und Aufwendungsersatz, die mit 
Mängeln im Zusammenhang stehen, richten sich ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des Anspruchs – insbesondere auch in Bezug auf Ansprüche wegen Mängeln und 
Pflichtverletzungen, sowie deliktische Ansprüche – nach den folgenden Regelungen 
Ziff. 8.8.1 bis einschließlich Ziff. 8.8.4. 

8.8.1  Für Schäden haften wir gemäß den gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt: 
 bei Vorsatz; 
 bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit; 
 bei Mängeln sowie sonstigen Umständen, die arglistig verschwiegen worden sind, 

oder 
 bei Mängeln, deren Abwesenheit garantiert oder soweit eine Garantie für die Be-

schaffenheit abgegeben worden ist. 
8.8.2 Des Weiteren haften wir gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, wobei 

unsere Schadensersatzhaftung jedoch (außer in den Fällen vorstehend Ziff. 8.8.1) 
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen  Schaden begrenzt ist: 
 bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten 

und sonstigen Erfüllungsgehilfen; 
 bei leichter Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten 

und sonstigen Erfüllungsgehilfen, unter der Voraussetzung, dass durch diese we-
sentliche Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf) verletzt werden. 

8.8.3 Eine aufgrund Gesetzes für unser Unternehmen zwingend geltende Haftung, insbe-
sondere die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bleibt unberührt. 

8.8.4 Soweit nicht vorstehend Ziff. 8.8. etwas Abweichendes geregelt ist, sind weitere An-
sprüche ausgeschlossen. 
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9. Haftung für Nebenpflichten 
Kann aufgrund Verschuldens von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Er-
füllungsgehilfen der gelieferte Gegenstand vom Vertragspartner infolge unterlassener 
oder fehlerhafter Ausführung von vor Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Be-
ratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten (insbesondere Anleitung für Be-
dienung und Wartung des Liefergegenstandes) nicht vertragsgemäß verwendet wer-
den, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Vertragspartners die Rege-
lungen vorstehend Ziff. 8.8. entsprechend. 

10.  Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen und Vorschriften 
durch unser Unternehmen, Compliance 

10.1. Vom Vertragspartner geforderte Garantien, Verpflichtungen, Bestätigungen oder Er-
klärungen über die Einhaltung in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher Gesetze, 
Verordnungen und Vorschriften durch unser Unternehmen, insbesondere in den Be-
reichen Strafrecht, Korruption, Kartellrecht, Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeits-
sicherheit und Mindestlohn, begründen nur dann eine vertragliche Verpflichtung unse-
rerseits gegenüber dem Vertragspartner, wenn wir diesen ausdrücklich schriftlich zu-
gestimmt haben.  
Entsprechendes gilt in Bezug auf die vom Vertragspartner geforderte Einhaltung von 
gesetzlich nicht bindenden Standards durch unser Unternehmen, wie z. B.  

 den „Supplier Code of Conduct“ auf Basis der CSR (Corporate and Social Re-
sponsibility)-Grundsätze der UN,  

 die Grundsätze der Global Compact Initiative der UN in Form von „Leitprinzi-
pien“ für die Wirtschaft bezüglich des Schutzes der Menschenrechte, der Ab-
schaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, der Beseitigung von Diskriminierung 
bei Einstellung und Beschaffung sowie der Verantwortung für die Umwelt, 

 die ISO-Norm 26000 
 sonstige Verhaltenskodices des Vertragspartners.  

10.2.  Verletzen wir die für unser Unternehmen geltenden öffentlich-rechtlichen Regelun-
gen, stehen dem Vertragspartner dem Grunde und der Höhe nach ausschließlich die 
gesetzlich vorgesehenen Rückgriffsrechte gegen uns zu, es sei denn, wir hätten wei-
tergehenden Rechtsfolgen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Dies betrifft insbeson-
dere Kündigungs- und Rücktrittsrechte, Vertragsstrafen, Schadensersatz-, Aufwen-
dungsersatzund Freistellungsansprüche.  
Bei der Verletzung gesetzlich nicht bindender Standards kann der Vertragspartner nur 
ausdrücklich schriftlich vereinbarte Rechte gegen uns geltend machen. 

10.3.  Einsichts- und Auditierungsrechte zugunsten des Vertragspartners zur Überwachung 
bzw. bei Verdacht von Verstößen in vorbenannten Bereichen gemäß Ziffer 10.1 
(Compliance-Verstöße) bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 
Entsprechendes gilt in Bezug auf in diesen Bereichen geforderte Informationspflichten 
unsererseits. 

10.4 Wir haften nicht für Compliance-Verstöße Dritter, insbesondere unserer Zulieferer, 
außer dies wurde ausdrücklich schriftlich vereinbart. 
 
11. Gesamthaftung, Rücktritt des Vertragspartners 
11.1  Die nachstehenden Regelungen gelten für Ansprüche des Vertragspartners außer-

halb der Sachmängelhaftung. Uns zustehende gesetzliche oder vertragliche Rechte 
und Ansprüche sollen weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. 

11.2  Für die Haftung auf Schadensersatz – vorbehaltlich der gesondert geregelten Haftung 
wegen Verzugs (Ziffer 4.6) – gelten die Regelungen vorstehend Ziffern 8.8. entspre-
chend. Soweit eine gesetzliche Haftung greift, ist jedoch der vorhersehbare typi-
scherweise eintretende Schaden maßgeblich und nicht der vertragstypische Schaden. 
Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbe-
sondere für Ansprüche auf Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz 
statt der Leistung wegen Pflichtverletzungen sowie für deliktische Ansprüche auf Er-
satz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.  
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11.3  Die Begrenzung nach Ziff. 11.2 gilt auch, soweit der Vertragspartner Aufwendungen 
verlangt.  

11.4  Ein Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist uns zuzu-
rechnen.  

11.5  Die gesetzlichen Regelungen über die Beweislast bleiben unberührt. 
11.6  Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 

auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

11.7  Der Vertragspartner kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag 
nur zurücktreten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. In den Fällen von 
Ziffer 8.6. (fehlgeschlagene Nacherfüllung etc.) und bei Unmöglichkeit verbleibt es je-
doch bei den gesetzlichen Voraussetzungen; für das Rücktrittsrecht des Vertragspart-
ners bei Verzögerung unserer Lieferungen oder Leistungen sind die Regelungen vor-
stehend Ziff. 4.5.3., 4.5.4. und 4.7 maßgeblich. Der Vertragspartner hat sich bei 
Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist auf unsere Aufforderung hin 
zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf der 
Lieferung besteht.  

12.  Rechte an Know-how und Erfindungen 
Bei uns vorhandene bzw. während der Durchführung der mit uns abgeschlossenen 
Verträge gewonnene geheime, hochwertige und fortschrittliche Kenntnisse (Know-
how) sowie Erfindungen und etwaige diesbezügliche gewerbliche Schutzrechte ste-
hen – vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung bzw. der dem Vertragspartner nach 
Sinn und Zweck des Vertragsverhältnisses zustehenden Nutzung oder Verwendung 
der Liefergegenstände – allein uns zu.  

13.  Software 
Von unseren Vertragsprodukten beinhaltete Software ist urheberrechtlich geschützt. 
Die Berechtigung zu deren Nutzung erstreckt sich nur auf das jeweils an den Ver-
tragspartner veräußerte Vertragsprodukt.  
Bei einer Weitergabe des die Software enthaltenden Vertragsprodukts durch den Ver-
tragspartner geht die Berechtigung zur Nutzung im vorbenannten Umfang auf den 
nachfolgenden Nutzer über, der damit an die Stelle des Vertragspartners tritt. Zu-
gleich erlischt die Berechtigung des Vertragspartners zur Nutzung. 
Alle weitergehenden Rechte zur Nutzung und Verwertung derartiger Software bleiben 
uns vorbehalten. 

14. Exportkontrolle und Zoll, Freistellung 
14.1  Hinsichtlich der von ihm beigestellten Fertigungsmittel ist der Vertragspartner ver-

pflichtet, uns über etwaige Genehmigungserfordernisse oder Beschränkungen bei 
(Re-)Exporten nach deutschen, europäischen und US Ein- oder Ausfuhr- sowie Zoll-
bestimmungen sowie nach den Ausfuhr- und Zollbestimmungen des Ursprungslandes 
der beigestellten Fertigungsmittel rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. Der Vertrags-
partner ist verpflichtet, insoweit folgende Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu 
stellen:  
- Material-, Dokumenten- oder sonstige Identifikationsnummer des Vertragspartners 
- Beschreibung des beigestellten Fertigungsmittels 
- alle auf das Fertigungsmittel anwendbaren Ausfuhrlistennummern einschließlich 

der Export Control Classification Number gemäß U.S. Commerce Control List 
(ECCN) 

- handelspolitischer Warenursprung 
- statistische Warennummer (HS-Code) 
- einen Ansprechpartner in seinem Unternehmen zur Klärung etwaiger Rückfragen. 

14.2  Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns unverzüglich über etwaige Änderungen der 
Genehmigungspflichten betreffend die von ihm beigestellten Fertigungsmittel, sei es 
aufgrund technischer oder gesetzlicher Änderungen oder behördlicher Feststellungen, 
zu unterrichten.  
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14.3  Der Vertragspartner haftet uns für alle zusätzlichen Kosten und Aufwendungen, die wir 
wegen der Nichteinhaltung der vorstehenden Verpflichtungen des Vertragspartners zu 
tragen haben und stellt uns insoweit auf erstes Anfordern frei.  

15. Verletzung der Rechte Dritter 
Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass durch die Benutzung, den Einbau sowie den 

Weiterverkauf der Liefergegenstände keine Schutzrechte Dritter verletzt werden; wir 
erklären jedoch, dass uns das Bestehen derartiger Schutzrechte Dritter an den Liefer-
gegenständen nicht bekannt ist. 

16. Regress gegen uns wegen produktbezogener Inanspruchnahme des Vertragspart-
ners 
Für den Ersatz von Schäden und Aufwendungen, die unser Vertragspartner im Zu-
sammenhang mit der Verletzung produktbezogener in- oder ausländischer öffentlich-
rechtlicher Gesetze, Verordnungen und Vorschriften - insbesondere zu Produktsi-
cherheit und Umwelt- bzw. Emmissionsvorschriften - aufgrund vertraglicher oder ge-
setzlicher Verpflichtung zu tragen hat oder zu tragen übernimmt, haften wir aus-
schließlich nach den für uns gesetzlichen Bedingungen. Eine weitergehende Haftung 
unsererseits besteht nur, wenn wir dieser ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
Unsere Haftung für Mängel nach Maßgabe des mit dem Vertragspartner geschlosse-
nen Vertrages sowie unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben hier-
von unberührt. 

17. Produkthaftung des Vertragspartners 
17.1  Der Vertragspartner haftet in Bezug auf von ihm vorgegebene Spezifikationen oder 

beigestellte Fertigungsmittel uns gegenüber im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen zur Produkthaftung und Produzentenhaftung. Werden wir aus Produkthaftung 
nach in- oder ausländischem Recht von einem Geschädigten –auch im Regresswege 
- in Anspruch genommen, ist der Vertragspartner darüber hinaus verpflichtet, uns in-
soweit von diesen Ansprüchen auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in 
den vom Vertragspartner vorgegebenen Spezifikationen oder beigestellten oder von 
uns auf seine Vorgaben hin beschafftenFertigungsmitteln gesetzt ist. 

17.2  Der Vertragspartner verpflichtet sich, zur Abdeckung der Haftpflichtrisiken eine geeig-
nete Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung mit einer angemessenen De-
ckungssumme pro Schadensfall für Personen-, Sach- und Vermögensschäden zu un-
terhalten. Stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese 
unberührt.  

17.3  Die Verjährungsfrist für uns gemäß dieser Ziff. 17 zustehenden Ansprüche beträgt 
fünf Jahre ab Vertragsschluss. 

18. Verjährung 
18.1  Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen bzw. 

Leistungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt vorbehaltlich nachfolgend 
Ziff. 18.3 ein Jahr. 

18.2  Die Verjährungsfrist nach Ziff. 18.1. gilt auch für sämtliche Schadensersatzansprüche 
gegen uns. 

18.3  Die Verjährungsfrist nach Ziff. 18.1 gilt generell nicht im Fall des Vorsatzes, bei arglis-
tigem Verschweigen eines Mangels oder bei einer Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware, für Schadensersatzansprüche in den Fällen von Ziff. 8.8.1, 8.8.2 und 8.8.3 so-
wie die gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Vertragspartners auf Rückgriff gegen 
uns infolge der Mangelhaftigkeit einer von uns neu hergestellten Sache. Insoweit gel-
ten die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

18.4  Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmun-
gen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neu-
beginn von Fristen unberührt.  

18.5  Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung eines Rücktrittsrechts sind ausge-
schlossen, soweit der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. Der Vertragspartner kann 
in diesem Fall aber die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er aufgrund 
des Rücktritts oder der Minderung dazu berechtigt sein würde. 

19. Forderungsabtretungen durch den Vertragspartner 
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Forderungen gegenüber uns in Bezug auf die von uns zu erbringenden Lieferungen 
oder Leistungen dürfen nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung abgetre-
ten werden. 

20. Geheimhaltungsverpflichtung, Verwertungsverbot 
20.1  Der Vertragspartner verpflichtet sich, alle kaufmännischen oder technischen Einzel-

heiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung mit uns bekannt werden und die aus-
drücklich als vertraulich bezeichnet werden oder auf Grund sonstiger Umstände als 
vertraulich erkennbar sind, insbesondere unser Know-how, als Geschäftsgeheimnis 
zu behandeln („vertrauliche Informationen“). Vertrauliche Informationen dürfen nur 
zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet und unbefugten Dritten nicht überlassen 
oder sonst zugänglich gemacht werden. Eine Vervielfältigung ist nur im Rahmen der 
betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. Er-
kennt der Vertragspartner, dass eine geheim zu haltende Information in den Besitz ei-
nes unbefugten Dritten gelangt oder verloren gegangen ist, wird er uns hierüber un-
verzüglich unterrichten.  

20.2  Die Verpflichtungen gemäß vorstehend Ziff. 20.1 gelten nicht, soweit sie sich auf sol-
che Informationen beziehen, die bereits allgemein zugänglich waren, als der Vertrags-
partner sie erhielt oder die während der Dauer des Vertragsverhältnisses allgemein zu-
gänglich werden, ohne dass dies auf eine Vertragsverletzung des Vertragspartners zu-
rückzuführen ist. Dasselbe gilt insoweit, als der Vertragspartner den Nachweis führt, 
dass eine erhaltene vertrauliche Information ihm bereits vorab bekannt war. 

21. Ausfuhrnachweis, Einhaltung der außenwirtschaftlichen Bestimmungen 
21.1  Holt ein Vertragspartner, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist, 

oder dessen Beauftragter Lieferungen ab und befördert oder versendet sie in das Au-
ßengebiet, so hat der Vertragspartner uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnach-
weis beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Vertragspartner den 
für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuer-
satz vom Rechnungsbetrag zu zahlen.  

21.2  Die Beachtung und Durchführung der relevanten außenwirtschaftlichen Bestimmun-
gen, z. B. Importlizenzen, Devisentransfergenehmigungen und sonstigen außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze, unterfällt dem Verantwortungsbereich 
des Vertragspartners. 

22. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, innergemeinschaftlicher Er-
werb, salvatorische Klausel 
22.1  Vorbehaltlich besonderer Vereinbarung ist Erfüllungsort ausschließlich unser Ge-

schäftssitz. 
22.2  Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist 
Gerichtsstand für alle Verpflichtungen aus und in Zusammenhang mit dem Vertrags-
verhältnis – auch für Wechsel- und Schecksachen – unser Geschäftssitz oder nach 
unserer Wahl auch der Sitz des Vertragspartners. Vorstehende Gerichtsstandsver-
einbarung gilt auch gegenüber Vertragspartnern mit Sitz im Ausland.  

22.3 Für alle Rechte und Pflichten aus und in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis 
kommt ausschließlich und ohne Rücksicht auf kollisionsrechtliche Regelungen das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG: 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-
renkauf vom 11.04.1980) zur Anwendung.  

22.4  Sollte eine Bestimmung in diesen ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwischen uns und dem 
Vertragspartner unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.  

22.5  Vertragspartner aus EG-Mitgliedsstaaten sind uns bei innergemeinschaftlichem Er-
werb zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der uns möglicherweise entsteht 
 aufgrund von Steuervergehen des Vertragspartners selbst oder  
 aufgrund falscher oder unterlassener Auskünfte des Vertragspartners über 

seine für die Besteuerung maßgeblichen Verhältnisse. 



- 14 - 

 
 
 
 
 
 
II. Bedingungen für Problemlösungen/Entwicklungen 

 
Beratungs-, Planungs- und Organisationsleistungen zur Durchführung von Prob-
lemlösungen werden von uns nur übernommen, wenn sie im Rahmen der mit uns ge-
schlossenen Verträge ausdrücklich festgelegt sind.  
Derartige Leistungen erfolgen – vorbehaltlich gesonderter vertraglicher Vereinbarung 
– nur gegen Vergütung. 
Die entsprechenden Verträge sowie Verträge über Entwicklungsleistungen werden 
von uns grundsätzlich auf der Basis des Dienstvertragsrechts abgeschlossen; wir 
schulden danach reine Dienstleistungen und haften für deren Richtigkeit und Eig-
nung. Für den Eintritt eines bestimmten Leistungserfolges haften wir insoweit nur auf 
Grund ausdrücklicher Vereinbarung oder falls sich dies nach Sinn und Zweck des 
Vertrages ergibt. 
Schulden wir danach einen bestimmten Leistungserfolg im Sinne des Werkvertrags-
rechts, so kommen auf vorbenannte Leistungen die ALLGEMEINEN GESCHÄFTS-
BEDINGUGNEN gemäß I. zur Anwendung. 
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III. Allgemeine Montage- und Wartungsbedingungen:  
 
 
Ist die Montage oder Wartung von Vertragsprodukten durch uns vereinbart, gelten 
neben den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – Abschnitt I. oben - und vor-
behaltlich ausdrücklicher abweichender Vereinbarung im Einzelfall zusätzlich die fol-
genden MONTAGE- UND WARTUNGSBEDINGUNGEN. 
 
Von den nachfolgenden MONTAGE- UND WARTUNGSBEDINGUNGEN abweichende An-
forderungen und Gegebenheiten bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung vor 
Beginn der Anreise unserer Mitarbeiter.  
 
 

1. Pflichten des Vertragspartners; Anforderungen an die Montageumgebung 
 

1.1. Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten des Vertragspartners  
Der Vertragspartner hat rechtzeitig vor Beginn der Montage auf eigene Kosten und 
Risiko sicherzustellen, dass seine Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten erfüllt 
sind. Hierzu zählen neben der Bereitstellung der im Einzelfall vereinbarten besonderen 
Betriebsmittel und/ oder Werkzeuge auch die Bereitstellung von allgemeinen Be-
triebsmitteln wie Strom und Wasser mit entsprechenden Anschlüssen im ausreichen-
den Umfang sowie die Erfüllung der folgenden Voraussetzungen Ziffer 1.1.1 bis 1.1.13.  
 
1.1.1. Der Vertragspartner hat rechtzeitig und auf eigene Kosten alle erforderlichen Neben-
arbeiten, die nicht von dem mit uns vereinbarten Leistungsumfang im Sinne von nachste-
hend Ziffer 2.1. erfasst sind, (z.B. Bohren, Betonieren, Erstellen von Durchbrüchen, Druck-
luft-/Elektroinstallation, Gerüst-/Wegebau, De-/Montage von Verkleidungen oder Fremdin-
stallationen) in geeigneter Form und hinreichendem Maß zur Verfügung zu stellen. 
 
1.1.2. Die zum Betrieb/ zur Installation erforderliche Energie (Licht, Druckluft, Strom) ist in 
benötigter Qualität und Menge vom Vertragspartner auf dessen Kosten zur Verfügung zu 
stellen.   
 
1.1.3. Das Anheben, Absetzen, Abladen und/ oder Quertransporte von Anlagen und Einrich-
tungen des Vertragspartners erfolgt durch den Vertragspartner auf dessen Risiko und Kosten 
mit geeignetem Hubmittel und durch entsprechend geschultes Personal.  
 
1.1.4. Unser Personal ist beim Werkschutz des Vertragspartners vorab anzumelden. Eine 
Einfahrtgenehmigung und ein in der Nähe des Arbeitsortes geeigneter Parkplatz für das 
Montagefahrzeug sind bereitzustellen. 
 
1.1.5. Alle vorgeschriebenen Schutz- und Gefahrenabwehr-Maßnahmen (Arbeitsschutz, 
Maschinenschutz etc) sind zu ergreifen. 
 
1.1.6. Der Vertragspartner stellt bei Auswahl des Standortes/ Arbeitsbereiches des zu mon-
tierenden Vertragsproduktes sicher, dass die baulichen oder sonst erforderlichen Mindestab-
stände nach DIN EN 349 und DIN EN ISO 13857 betreffend vertragsgemäßer Installationen 
eingehalten sind.  
 
1.1.7. Der Vertragspartner stellt sicher, dass die Baustellenverordnung (BaustellV) und Re-
geln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) eingehalten werden. 
 
1.1.8. Der Vertragspartner stellt die für die Montageleistungen erforderlichen Dokumentatio-
nen, insbesondere Schaltpläne, Zeichnungen, Instandhaltungs- und Bedienungsanleitungen 
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von Herstellern, vorhandene Gefährdungsbeurteilungen zur Verfügung und teilt Schäden, 
Störungen sowie sonstige Abweichungen der Anlagen und Einrichtungen, die von unseren 
Montageleistungen betroffen sind, oder ihrer Betriebserscheinung oder Betriebs- und Umge-
bungsbedingungen mit.   
 
1.1.9 Die Einbauräume und Zugänge für Installation/Wartung müssen frei zugänglich sein. 
 
1.1.10. Empfindliche Bodenbeschichtungen sind durch den Vertragspartner vor Beginn der 
Montage  vor Beschädigungen in geeigneter Weise zu schützen.  
 
1.1.11. Für das angelieferte Material steht in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes ausrei-
chend Lagerfläche in einer geschlossenen Halle zur Verfügung. 
 
1.1.12. Der Montage-/ Wartungsort ist freigeräumt bzw. besenrein, so dass die Arbeiten un-
gehindert durchgeführt werden können. 
 
1.1.13 Die Anlage bzw. Einrichtung, die mit unseren Vertragsprodukten versehen ist, muss 
grundsätzlich betriebsbereit sein, um Funktionsprüfungen unserer Vertragsprodukte vorneh-
men zu können, soweit dies für die Erbringung unserer Montage- bzw. Wartungsleistung 
erforderlich ist.  
 
1.1.13 Der Vertragspartner hat uns ausreichend vor Beginn der Montageleistungen einen 
Ansprechpartner zu benennen, der vor, während und nach der Montageleistung durch uns 
verbindliche Erklärungen mit Wirkung für den Vertragspartner abgeben kann und sicherzu-
stellen, dass dieser für uns jederzeit erreichbar ist.  

 
1.2 Mitverschulden des Vertragspartners, Haftung für Erfüllungsgehilfen des Ver-
tragspartners 

 
1.2.1 Die vorstehende Auflistung von Mitwirkungspflichten des Vertragspartners ist nicht ab-
schließen. § 254 BGB bleibt unberührt.  
 
1.2.2 Soweit der Vertragspartner sich für die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen, 
insbesondere seiner Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten Dritter, wie zum Beispiel Be-
vollmächtigter, Mitarbeiter oder Auftragnehmer sowie seiner Kunden, bedient, haftet der Ver-
tragspartner für diese wie für eigenes Verschulden.  
 
 
2. Gegenstand unserer Montageleistungen, Verweigerungsrecht, Zusatzarbeiten, 

Freistellung durch den Vertragspartner, Geltung AGB 
 
 
2.1 Gegenstand unserer Montageleistung 
Soweit nicht von Fall zu Fall etwas Abweichendes vereinbart ist, umfasst unsere Montage-
leistung nur das Positionieren und Ausrichten der Vertragsprodukte und ihrer Komponenten, 
sowie das Verbinden der Komponenten der Vertragsprodukte untereinander  und mit den 
bauseits vertragsgemäß vorhandenen Kupplungs- und Energiekontakten sowie bei Luftfe-
dersystemen die Inbetriebnahme.  
 
Bei Montage- bzw. Wartungsarbeiten von Vertragsprodukten an Anlagen/ Maschinen, die 
(noch) nicht in Betrieb genommen sind bzw. nicht betriebsbereit sind, erfolgen unsere Arbei-
ten, insbesondere die Einstellung unserer Vertragsprodukte, nur vorläufig. Nacharbeiten, z.B. 
zur finalen Einstellung der Isolation/Dämpfung, bleiben in solchen Fällen vorbehalten. 
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Von unseren Montageleistungen grundsätzlich ausgenommen sind das Anheben, Absetzen, 
Abladen und/ oder Quertransporte von Anlagen und Einrichtungen des Vertragspartners, 
Bohrarbeiten oder andere Arbeiten an der Anlage und Einrichtung des Vertragspartners oder 
bauseits vorhandenen Vorrichtungen, das Befestigen von Wartungseinheiten, sowie die Er-
stellung von Anschlüssen an bauseits vorhandene Haustechnik.  
 
 
2.2. Recht zur Verweigerung von  Montageleistungen 
Verletzt der Vertragspartner seine Mitwirkungspflichten oder fehlen aus anderen Gründen die 
Rahmenbedingungen für unsere Montageleistungen, ohne dass wir dies zu vertreten haben, 
sind wir dazu berechtigt, den Beginn der Montageleistung zu verweigern, bis die Mitwir-
kungspflichten bzw. Rahmenbedingungen erfüllt sind oder nach freiem Ermessen unserer 
Erfüllungsgehilfen oder von uns beauftragter Dritter ausreichende Alternativmaßnahmen 
umgesetzt sind.  
 
2.4 Recht zur Verweigerung von anderen Arbeiten 
Fordert uns der Vertragspartner auf, etwa im Falle etwa akut vor Ort auftretenden, nicht von 
uns zu vertretenden Bedarfslage, Arbeiten durchzuführen, die nicht zum Gegenstand der mit 
uns vereinbarten Montageleistungen gehören, sind wir berechtigt, die Übernahme solcher 
Arbeiten zu verweigern. Etwaige Verzögerungen oder Mehrkosten gehen zu Lasten des Ver-
tragspartners, es sei denn wir haben die Verzögerung oder die Mehrkosten zu vertreten.  
 
2.4 Vereinbarung von Zusatzarbeiten 
Können wir ausnahmsweise die Übernahme derartiger Arbeiten akzeptieren, was allein in 
unserem Ermessen liegt, so kommt eine entsprechende Vereinbarung nur zustande, wenn 
der Vertragspartner uns schriftlich vorab die entsprechenden Arbeiten freigibt.  
 
2.4 Freistellung durch den Vertragspartner 
Der Vertragspartner stellt uns betreffend Arbeiten im Sinne von Ziffer 2.4. von allen Ansprü-
chen und Schäden frei, die dem Vertragspartner oder Dritten entstehen, sofern und soweit 
unsere Arbeiten nach Vorgaben des Vertragspartners erfolgten.  
 
2.5 Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Für die mit uns vereinbarten Montage- und Wartungsleistungen sowie Arbeiten im Sinne von 
Ziffer 2.3. gelten unsere ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – vgl. Abschnitt I. 
oben. 
 
 

3. Leistungszeit 
 
Der Zeitpunkt der Durchführung der Montage- bzw. Wartungsleistung wird mit dem Vertrags-
partner von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der beiderseitigen betrieblichen Belange,  
vereinbart.  
 
Die Durchführung der Montage- bzw. Wartungsleistungen findet, soweit nichts anderes ver-
einbart ist, werktäglich unter Einhaltung des deutschen Arbeitszeitgesetzes statt. Überstun-
den sowie Wochenend- oder Feiertagsarbeit werden nur in Sonderfällen und nach schriftli-
cher Freigabe und Kostenübernahme der hierbei anfallenden Sonderzuschläge geleistet. Die 
gesetzlichen Maximalarbeitszeiten werden auch in diesen Fällen eingehalten. 
 
Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, umfasst unsere Leistungszeit neben der Vor-
nahme der Montage- und Wartungsarbeiten auch etwa erforderliche An-/ und Rückreisezei-
ten, etwa erforderliche Übernachtungs- und Verpflegungszeiten sowie Mehrzeiten aufgrund 
von nicht durch uns zu vertretende Verzögerungen oder Zusatzaufwände. 
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4. Vergütung  
 
Für die Vergütung unserer Leistungszeit gilt unsere Preisliste für Montage- und Wartungsar-
beiten in der jeweils geltenden Fassung, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.  
 
Mit der Vergütung gemäß Preisliste abgegolten sind Material-, Werkzeug- und sonstige Ne-
benkosten und Kosten für Ersatz- oder Verschleißteile.  
 
Für Rechnungstellung und Zahlungsbedingungen gelten die ALLGEMEINEN GESSHÄFTS-
BEDINGUNGEN. 
 

5. Abnahme unserer Montage- und Wartungsleistungen, Vereinbarung von Erpro-
bungen, Montage- und Wartungsscheine 
 

Werden Erprobungen unserer Montage- oder Wartungsleistungen oder der mit unseren Ver-
tragsprodukten versehenen Anlagen und Einrichtungen vereinbart, so erstrecken sich diese 
Erprobungen grundsätzlich nur auf diejenigen Funktionen, die von den vereinbarten Beschaf-
fenheiten unserer Vertragsprodukte erfasst sind.  
 
Strebt der Betreiber der mit unseren Vertragsprodukten versehenen Anlagen und Einrichtun-
gen darüber hinaus gehende Funktionen unserer Vertragsprodukte oder der von ihm betrie-
ben Anlagen und Einrichtungen an, etwa aufgrund eigener Verträge mit Dritten, sind diese 
nur dann Gegenstand der Erprobung, wenn dies vorab ausdrücklich als besondere Funkti-
onserprobung mit uns vereinbart wurde.  
 
Für die Abnahme unserer Montage- und Wartungsleistungen sowie vereinbarter Erprobun-
gen unserer Vertragsprodukte oder der mit unseren Vertragsprodukten versehenen Anlagen 
und Einrichtungen gilt Ziffer 7 der ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.  
 
Die durchgeführten Montage- und Wartungsleistungen werden in Montage- und Wartungs-
scheinen festgehalten. Das Ergebnis etwaiger Erprobung ist in dem Montage- bzw. War-
tungsschein ebenfalls festzuhalten.  
 
Nach Abschluss der Montage- oder Wartungsleistung werden die von uns erstellten Monta-
ge- oder Wartungsscheine vom Vertragspartner gegengezeichnet, was als Abnahme der 
Montage- bzw. Wartungsleistung gilt.  
Scheitern Erprobungen, so berechtigt dies den Vertragspartner nur insoweit zur Verweige-
rung der Abnahme, als diese Erprobungen mit uns zuvor vereinbart waren und das Scheitern 
keinen unwesentlichen Mangel darstellt.  
 
 
6. Laufzeit und Kündbarkeit von Wartungsverträgen 

 
Verträge über wiederkehrende Leistungen von unbestimmter Laufzeit können von beiden 
Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende ordentlich 
gekündigt werden, wenn nichts Abweichendes vereinbart ist.  
 
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Kündigungen haben schrift-
lich zu erfolgen.  
 

_______________________________________ 


